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|.  Fakten — Objektivierung der
Wasserverflugbarkeit in Deutschland
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~oeit 1881 hat die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge in Deutschland VDM
rund 9% zugenommen* (Zitat/Uberschrift: Umweltbundesamt 30.05.2025)

Mittlere jahrliche Niederschlagsmenge hat
seit 1881 um rd. 9 % zugenommen

* Vieljahriger Mittelwert (1991 — 2020) von
791,4 mm. Linearer Trend (1881 — 2024):
+ 69,1 mm

* Wintermonate sind deutlich nasser
geworden. Niederschlage im Sommer
gehen geringfligig zurtick

* Auch regionale Unterschiede

 Sehr trockene Jahre von 2018 — 2022.
Sehr nasse Jahre in 2023 + 2024

e Zukunft: Erderwarmung (warmere Luft)
bedeutet mehr Niederschlage
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Wasserentnahmen stark riickléufig — von 46,3 auf 17,9 Mrd. m? (1991/2022) VDM

Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.

Wasserentnahmen in D stark riicklaufig — von
46,3 Mrd. m2 (1991) auf 17,9 Mrd. m3(2022)

* Anteil der 6ffentlichen Wasserversorgung
nahezu konstant

* Anteile Energieversorgung, Bergbau,
verarbeitendes Gewerbe massiv
geschrumpft (u.a. Energiewende)

* Wasserbedarf Landwirtschaft in 2022 bei
0,5 Mrd. m3 (weniger als 0,3 % des
Dargebotes)
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Wassernutzungs-Index: 90% verbleiben in der Natur! Enthahmen seit VDM

2007 konstant unter 20 % des Dargebotes — kein Wasserstress!

Aktuell kein Wasserstress in Deutschland

« Kritischer Wassernutzungs-Index:
Wasserentnahmen tber 20 % des
Dargebotes gelten als Wasserstress

* Nationale Wasserentnahmen liegen seit
2007 kontinuierlich unter 20 % des
Wasserdargebotes

* Tendenz weiter rucklaufig (siehe nachstes
Chart)

* Prognose des DVGW zeigt weitere eine
ricklaufige Nutzung (Energiewende,
Deindistrualisierung) trotz steigendem
Bedarf in der Landwirtschaft

www.vdm-bonn.de
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Prognose (UBA): Regional ist eine voriibergehende VDM
Grundwasserknappheit vermehrt moglich

UBA: Voriibergehende Einschrankungen
beim Grundwasserdargebot in einzelnen
Regionen maéglich

« Quantitative Herausforderungen:

— Unregelméssige und regional
unterschiedliche Niederschlage

—  Zunehmende Entnahmen durch
Landwirtschaft

— Hohe Bedarfe in Metropolregionen

* Qualitative Herausforderungen:
Belastungen durch Stoffeintrage

0-7 Punkte Risiko genng

— Explizit genannt: Nitrat; Bergbau-Altlasten 7-10 Punkte Risiko moderat
10-15 Punkte Risiko hoch

> 15 Punkte Risiko sehr hoch

— (Wohl)auch: PFAS, TFA

Quelle: UBA, Factsheet WADKIim, Stand: November 2020, S. 9 Abb. 8.
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II. Mineralbrunnen: Nachhaltiger Umgang als
Daseinsberechtigung/Rolle in der Nationalen
Wasserstrategie
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Mineralbrunnen als ,kleinster Entnehmer” (0,57 % des Grundwassers) VDM
sorgen fur 25 % des Flussigkeitskonsums.
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Mineralwasser: Ein wichtiger Baustein in der Krisen-Resilienz. Neue BBK- VDM
Broschure (10/2025) empfiehlt 2 L. pro Tag/Person zur Notfallvorsorge

m Bundesamt
fiir Bevilkerungsschutz
und Katastrophenhilfe

v" Allg. Empfehlung: Vorrat an Essen & Trinken
flr eine 10-tagige Selbstversorgung

v' Wasservorrat (wenn kein Wasser mehr aus der

Leitung kommt od. Leitungswasser verschmutzt ist):

|dealerweise: 2 Liter pro Person pro Tag
(davon 0,5 L zum Kochen)

2 60 Liter fir einen 3-Personen-Haushalt

Quelle: Schaubild aus BEK-Broschdre, Stand: 10/2025, 1. Auflage

www.vdm-bonn.de
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LHuter der Quellen”: Die quantitative und qualitative Erhaltung der
Ressource Wasser ist die Basis flr nachhaltiges Wirtschaften (4 Prinzipien)

VDM

Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.

Die Wasser-Entnahmen der Mineralbrunnen werden dokumentiert. Als wichtige
Entscheidungsbasis auch fir die Beurteilung der Entwicklung des Dargebots
dokumentieren die Mineralbrunnen ihre Entnahmen. Stand heute gilt das nicht fur
alle Wasserentnehmer, z.B. fir die Landwirtschaft.

Mineralbrunnen entnehmen nicht mehr aus dem Grundwasser, als es dem
natirlichen Dargebot entspricht. Elementares Grundprinzip der jeweils erteilten
wasserrechtlichen Entnahmeerlaubnisse, die jeweils den Einzelfall und die
klimatischen und hydrogeologischen  Gegebenheiten am jeweiligen
Brunnenstandort berticksichtigen.

Der Schutz der Quellen wird engmaschig (berwacht. Mineralbrunnen
kontrollieren laufend die Qualitat und Quantitat der Quellen. Die zustandige
Wasserbehorde Uberwacht die Einhaltung von Entnahmemengen und
Nutzungsauflagen. Mineralbrunnen engagieren sich zudem fir den Schutz von
Quelleinzugsgebieten.

Schonende Wasserverwendung: Fur 1 Liter Mineralwasser werden etwa 2 Liter
Wasser inklusive Prozesswasser genutzt. Durch stete Optimierungen wird der
bendtigte Prozesswasseranteil kontinuierlich verringert. Im Fokus liegt dabei die
Mehrfachverwendung von  Prozesswasser durch  Optimierung von
innerbetrieblichen Wasserkreislaufen.

www.vdm-bonn.de
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VDM - Handreichung an die Mitglieder: VDM
2 Leitfaden entwickelt durch den Ausschuss fiir Technik — vielen Dank!

Leitfaden 1 - Wasserentnahme:

« Rahmenbedingungen: Klimawandel +
wasserrechtlicher Genehmigungsprozess

« Erfassung und Uberwachung der Ressource
* Risikoanalyse

* Prozesse + Handlungsempfehlungen

Leitfaden 2 - Effiziente Wassernutzung:
 Datenerhebung & Analyse

 Wasserverbrauch entlang des Produktionsprozesses
* Reduktion + Mehrfachnutzung

 Abwasserbehandlung und Abwasserreduktion
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Nationale Wasserstrategie erkennt die besondere Bedeutung von VDM
Wasser fur die Lebensmittelversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge!

Nationale Wasserstrategie

Kabinettsbeschluss vom 15. Marz 2023 Cgrunffu['te[‘ gllgemﬂne

Leitlinie fir den Umgang mit Wasserknappheit entwickeln
Erganzend werden Regeln und Kriterien fur transparente

Entscheidungen tber ggf. erforderliche Nutzungspriorisierungen Schutz des Trinkwassers auf die Fahnen geschrieben habe. Die nun verabschiedete

im Fall regionaler temporé_rer Wasserknappheit und Wasserstrategie lege im Gegensatz zu einem fritheren Entwurf faktisch keinen Vorrang fiir
Bodentrockenheit erarbeitet. Die besondere Bedeutung der die &ffentliche Trinkwasserversorgung mehr fest. In der nun verabschiedeten Fassung
Versorgung der BeVblkerung mit Trinkwasser (Vorrang der heilt es unter anderem, dass nicht nur jederzeit ausreichende Ressourcen fiir die

TI’II"Ik\_N&SSGI’VGYSOYgUﬂg) und and-erer kritischer Bereiche der Trinkwasserversorgung zur Verfiigung stehen sollten, sondern auch fiir ,andere prioritire
Daseinsvorsorge (z. B. Lebensmittel- und Brmne gume P
Gesundheitsversorgung) sowie die dkologischen und Nutzungen zum Wohl der Allgemeinheit™

O0konomischen Wasserbedarfe werden berlcksichtigt.

Bundesweit einheitliche Leitlinien fiir regionale

Die oppositionelle CDU im Bundestag mahnte unterdessen, die Interessen der Wirtschaft
Wasserversorgungskonzepte erstellen

Diese W&SSGYVEI’SOI’QU ngskonzepte sollen die N utzung lokaler angemessen zu berticksichtigen. ,Bei allem berechtigten Vorrang fiir die 6ffentliche
Wasserressourcen (Grund- und Oberflachenwasser) nachhaltig Wasserversorgung gilt es zudem, Deutschland als starken Produktionsstandort zu erhalten
gestalten und deren Ubern utzung verhindern und unter — auch in Zeiten des Klimawandels"®, sagte der stellvertretende Vorsitzende der
Beteiligung von Stakeholdern aus der Wasserwirtschaft, Land- Unionsfraktion Steffen Bilger.

und Forstwirtschaft, Aquakultur, Getranke- und
Lebensmittelproduktion, Industrie sowie Natur und
Umweltschutzverbanden erarbeitet werden.
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l1l. Aktueller Stand der rechtlichen Entwicklungen:
Bundes-Leitlinien Wasserknappheit
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UBA und LAWA erarbeiten (mit Wassernutzern) nationalen Leitfaden VDM
fur Entnahmen bei tatsachlicher oder prognostizierter Wasserknappheit

UBA und LAWA erarbeiten ,Handlungsempfehlung“ fiir zwei WasserknappheitsSzenarien (Nationale Wasserstrategie)
« Vorsorgebereich: Berlcksichtigung von Prognosen zu Klimawandelauswirkungen in Wasserrechtsverfahren

« Einschatzung: Strategisches Risiko fur langfristige Entwicklung; ,Einhegung” der Mineralbrunnen maéglich

* Akutbereich: Priorisierung von Wasserentnahmen bei vortibergehender regionaler Wasserknappheit

« Einschatzung: Nachvollziehbare und strukturierte Priorisierung kann Chance fur Mineralbrunnen sein

» Ergebnis 3. Stakeholder-Meeting: Zeitplan verzdgert sich + weiterhin keine Definition flir Wasserknappheit

26. Februar 2025 Q3 (statt Q1) 2026
Start der Annahme durch ab Q1 2027 (statt Q3 2026)
Stakeholder- LAWA.- Vollzug durch Landesumwe It-
Beteiligung Vollversammlung ministerium
@ ® ® @ @
1. Oktober 2025 Q4 (statt Q2) 2026

‘ 3. Stakeholder-Beteiligung Beschluss durch

Keine Definition von Umwe ltminister-

Wasserknappheit konferenz
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Positionierung: Leitlinien miissen Bedeutung der Ernahrungs- und VDM
Getrankewirtschaft als Teil der Daseinsvorsorge widerspiegeln

Argument 1 (Politisch-Rechtlich)

e Wasser in der Lebensmittelwirtschaft ist Teil der 6ffentlichen Daseinsvorsorge in privater Hand

* Wasser fur den menschlichen Verzehr hat Vorrang vor anderen Wasserentnahmen

Argument 2 (Resilienz)

* Lebensmittelwirtschaft stellt dezentrale Infrastruktur flr Versorgung der Bevdélkerung in Krisenzeiten zur Verfligung
Argument 3 (Fakten)

« Gesamte Lebensmittelwirtschaft, inklusive Getrankeherstellung, nur bei 2,5 % der nationalen Grundwasserentnahmen
Argument 4 (Systematische Koharenz)

* Versorgung der Bevolkerung mit Lebensmitteln und Getranken kann im Akutfall nur sichergestellt werden, wenn
Erndhrungs- und Getrankeindustrie bereits im Vorsorgebereich ausreichende Wasserrechte erhalt
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Aktualisierte Stellungnahme der Ernahrungs- und Getrankeindustrie: VDM
Wasser flir die Lebensmittelwirtschaft muss erste Prioritat haben

Position von BB, BVE, VdF, wafg und VDM vom 9. Juli 2025; Feedback erhalten am 1. Oktober 2025 (3. Stakeholder-Meeting)

Erweiterter Adressatenkreis: Bundesumweltministerium, UBA, LAWA sowie beauftragte Institute (Ecologic, IWW)

Konkrete Vorschlage fur Priorisierung, Orientierung an bestehenden Hypothesen der Institute

Vorsorgebereich: Erste Prioritat fir Offentliche Wasserversorgung und Wasser fiir die Lebensmittelwirtschaft, inklusive
Landwirtschaft

Akutbereich: Erste Prioritat fur Wasser fiir den menschlichen Bedarf (Trinken, Kochen, Hygiene etc.) und Wasser flr die
Lebensmittelwirtschaft, inklusive Landwirtschaft

Vorsorgebereich Akutbereich
1 Offentliche Wasserversorgung und Wasser fir die 1 Wasser fur den menschlichen Bedarf (Trinken, Kochen, Hygiene etc.)
Lebensmittelwirtschaft, inkl. Landwirtschaft und Wasser fir die Lebensmittelwirtschaft, inkl. Landwirtschaft
2. KritisDachG: "Relevante Anlagen™ 2. KritisDachG: "Relevante Anlagen™
- Wasserabhangig Sektoren: Energie, Transport - Wasserabhangige Sektoren: Energie, Transport
3. Alle weiteren Nutzungen 3. Offentliche Brauchwasserversorgung
4. Alle weiteren Nutzungen
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Tabelle1

		Akutbereich																				Vorsorgebereich

		1.		Trinkwasserversorgung für den menschlichen																		1.		Öffentliche Wasserversorgung sowie

				Bedarf sowie Viehtränken																				Viehtränken

		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 																		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 

				  - Energie, Transport																				  - Energie, Transport

		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung																		3.		Alle weiteren Nutzungen

		4.		Alle weiteren Nutzungen																				  - Öffentlicher Nutzen

				  - Öffentlicher Nutzen																				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern

				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern																				  - Effizienz der Nutzung

				  - Effizienz der Nutzung																				  - Substitutionspotenzale

				  - Substitutionspotenzale																				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,

				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,																				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-

				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-																				    Maßnahmen

				    Maßnahmen																				  - (Teil-) Rückführung des Wassers

				  - (Teil-) Rückführung des Wassers

				  - Intensität des Grundrechtseingriffs

				  - Regionale Bedeutung des Betriebes

				  - Betriebswirtschaftliche Folgen

		Akutbereich																				Vorsorgebereich

		1.		Trinkwasserversorgung für den																		1.		Öffentliche Wasserversorgung sowie

				menschlichen Bedarf sowie Viehtränken																				Viehtränken

		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 																		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 

				  - Energie, Transport, Ernährung																				  - Energie, Transport, Ernährung

		3.		KritisDachG: Kritische Sektoren																		3.		KritisDachG: Kritische Sektoren

				  - Energie, Transport, Ernährung																				  - Energie, Transport, Ernährung

		4.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge																		4.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur

		5		Öffentliche Brauchwasserversorgung																				Daseinsvorsorge

		6		Alle weiteren Nutzungen																		5		Alle weiteren Nutzungen

				  - Öffentlicher Nutzen																				  - Öffentlicher Nutzen

				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern																				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern

				  - Effizienz der Nutzung																				  - Effizienz der Nutzung

				  - Substitutionspotenzale																				  - Substitutionspotenzale

				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,																				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,

				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-																				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-

				    Maßnahmen																				    Maßnahmen

				  - (Teil-) Rückführung des Wassers																				  - (Teil-) Rückführung des Wassers

				  - Intensität des Grundrechtseingriffs

				  - Regionale Bedeutung des Betriebes

				  - Betriebswirtschaftliche Folgen

		Akutbereich																				Vorsorgebereich

		1.		Trinkwasserversorgung für den																		1.		Öffentliche Wasserversorgung sowie

				menschlichen Bedarf sowie Viehtränken																				Viehtränken

		2.		KritisDachG: Kritische Dienstleistungen																		2.		KritisDachG: Kritische Dienstleistungen

				  - Energie, Transport, Ernährung																				  - Energie, Transport, Ernährung

		3.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge																		3.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur

		4.		Öffentliche Brauchwasserversorgung																				Daseinsvorsorge

		5.		Alle weiteren Nutzungen																		4.		Alle weiteren Nutzungen

				  - Öffentlicher Nutzen																				  - Öffentlicher Nutzen

				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern																				      Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Steuern

				  - Effizienz der Nutzung																				  - Effizienz der Nutzung

				  - Substitutionspotenzale																				  - Substitutionspotenzale

				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,																				  - Vorhandene oder geplante Wasserspar-,

				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-																				    Wassereffizienz-, Wassermanagement-

				    Maßnahmen																				    Maßnahmen

				  - (Teil-) Rückführung des Wassers																				  - (Teil-) Rückführung des Wassers

				  - Intensität des Grundrechtseingriffs

				  - Regionale Bedeutung des Betriebes

				  - Betriebswirtschaftliche Folgen

		Akutbereich																				Vorsorgebereich

		1.		Trinkwasserversorgung für den																		1.		Trinkwasserversorgung für den

				menschlichen Bedarf sowie Viehtränken																				menschlichen Bedarf sowie Viehtränken

		2.		KritisDachG: Kritische Dienstleistungen*																		2.		KritisDachG: Kritische Dienstleistungen*

				  - Energie, Transport, Ernährung																				  - Energie, Transport, Ernährung

		3.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge																		3.		Andere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge

		4.		Öffentliche Brauchwasserversorgung																		4.		Öffentliche Brauchwasserversorgung

		5.		Alle weiteren Nutzungen																		5.		Alle weiteren Nutzungen

		*		Ohne Größenkriterien



		Vorsorgebereich																				Akutbereich

		1.		Wasser für die Menschen zum Trinken,																		1.		Wasser für die Menschen zum Trinken,

				Lebensmittel inklusive Landwirtschaft																				Lebensmittel inklusive Landwirtschaft

		2.		Weitere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge																		2.		Weitere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge

		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung																		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung

		4.		Alle weiteren Nutzungen																		4.		Alle weiteren Nutzungen



		Vorsorgebereich																				Akutbereich

		1.		Wasser für die Menschen zum Trinken,																		1.		Wasser für die Menschen zum Trinken,

				Lebensmittel inklusive Landwirtschaft																				Lebensmittel inklusive Landwirtschaft

		2.		Weitere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge																		2.		Weitere Nutzungen mit Beitrag zur Daseinsvorsorge

		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung																		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung

		4.		Alle weiteren Nutzungen																		4.		Alle weiteren Nutzungen

		Vorsorgebereich																				Akutbereich

		1.		Öffentliche Wasserversorgung und Wasser für die Lebensmittelwirtschaft, inkl. Landwirtschaft																		1.		Wasser für den menschlichen Bedarf (Trinken, Kochen, Hygiene etc.) und Wasser für die Lebensmittelwirtschaft, inkl. Landwirtschaft



		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 																		2.		KritisDachG: "Relevante Anlagen" 

				  - Wasserabhängig Sektoren: Energie, Transport																				  - Wasserabhängige Sektoren: Energie, Transport

		3.		Alle weiteren Nutzungen																		3.		Öffentliche Brauchwasserversorgung

																						4.		Alle weiteren Nutzungen




























Prozess verzigert sich um 6 Monate (Q1 2027): Bund-Lander-AG Wasser VDM
(LAWA) Ubernimmt Federfiinrung, Austausch mit BMLEH vereinbart

Nach wie vor keine Ubereinstimmung bei Kernfragen: Prozess verzdgert sich um mindestens 6 Monate

« Keine endgiiltige Definition flr tatsachliche Wasserknappheit (Akut) oder langfristige Dargebotsentwicklung (Vorsorge)

Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) iilbernimmt inhaltliche Federfiihrung

* Internes Abstimmungsgremien fir Wasserrechts-Vollzug von Landes-Umweltministerien sowie BMUKN
« Aufgabe: Erstellung von Vollzugshinweisen zu Fachfragen - rechtlich unverbindlich

* Verfahren: AGs mit wechseInden Mitgliedern, auch: externe Gaste (z.B. andere Ministerien, BDEW)

» Einschédtzung: Sehr vertrauliche Arbeitsweise, ,Inner Circle“ der Landes-Wasserverwaltungen

Verbande-/VDM-Action: Einfluss nehmen Uber (i) LAWA-Mitglieder direkt und (ii) das BMLEH
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l1l. Aktueller Stand der rechtlichen Entwicklungen:
Niedersachsisches Wassergesetz
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Anderung Niedersachsisches Wassergesetz: Behérden nehmen VDM
Klimawandel und Wasserknappheit-Szenarien in den Blick

Anderungsentwurf Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 26. Juni 2025: Wasserknappheit im Fokus
1. Bewilligungs-Antrag wird zu gehobener Erlaubnis, wenn negative Klimawandelprognose fir Dargebot (§ 5 Abs. 4)

2. Einschrankungen bei Wasserknappheit auch fir Bewilligungen moéglich — ohne Anhdrung (§ 128 Abs. 3)

Hintergrund: Bewilligung kénnen — auch bei Wasserknappheit — nicht ohne weiteres beschrankt werden
* Untere Wasserbehdrden haben in der Vergangenheit allgemeine Entnahmebeschrankungen ausgesprochen
* Bewilligungen wurden entweder nicht oder nur mit hoher Rechtsunsicherheit (aus Sicht der Behdrden) adressiert

« NWG soll Voraussetzungen verschéarfen und Bewilligungen allgemein beschrankbar machen
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Forderung: Bisherige Praxis bei der Vergabe von Bewilligungen muss VDM
fortgefuhrt werden; Beschrankung nur bei konkreter Wasserknappheit

Forderungen (in Abstimmung mit VILSA)
* Zu 1: Ruckstufungsmoglichkeiten zuricknehmen
« Alternativ: Ausnahmeregelung ftr Entnahmen flr Wasser flir den menschlichen Verzehr (Daseinsvorsorge)

* Zu 2: Eingriffsschwellen definieren (zusammen mit Betroffenen) + Recht auf Anh6rung + Orientierung an UBA-Leitlinien

Kernargument: Einschrankung sachlich nicht erforderlich — Getrankehersteller zwingend auf Investitionsschutz angewiesen

« Steuerung der Entnahmen bei echter, klar definierter Wasserknappheit macht Herabstufung von Bewilligung Gberflissig

« Getrankewirtschaft ist Teil der Daseinsvorsorge und kleiner Wassernutzer (siehe Positionierung Bundes-Leitlinien)

» Nachste Schritte: Veroffentlichung 2. Ressort-abgestimmter Entwurf, kontinuierliches Nachfassen = Dezember 2025
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l1l. Aktueller Stand der rechtlichen Entwicklungen:
Bayerisches Wassergesetz
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Anderung Bayerisches Wassergesetz: Wassercent wie angekiindigt, VDM
Vorrang der offentlichen Trinkwasser- [!] Versorgung der Bevélkerung

Anderungsentwurf Bayerisches Wassergesetz vom 29. Juli 2025: Wassercent wie angekiindigt
* Wasserentnahmeentgelt (Art. 78ff.): 10 Cent je Kubikmeter fir alle Wasserentnahmen

« Erstmalige Erhebung fiir Zeitraum von 1. Juli bis 31. Dezember 2026 vorgesehen (halbe Menge)

Neu: Vorrang fir ,Wasserentnahmen zum Zweck der offentlichen Trinkwasserversorgung der Bevilkerung“ (Art. 31. Abs. 2)
* Risiko: Genereller Vorrang fur offentlichen Wasserversorgung

« Keine neue Rechtslage, aber mogliche Verscharfung im Vollzug (Signalwirkung)

« Kernforderung: Erweiterter Vorrang flir Lebensmittelversorgung als Teil der Daseinsvorsorge

* Minimalziel: Vorrang nur fir Wasser fur den menschlichen Verzehr (Trinken, Kochen) - Neue Rechtslage
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Kernforderung: Gleichrang fiir Herstellung von Lebensmitteln und VDM
Gesundheitsversorgung; Minimalziel: Eingrenzung auf Trinkwasser i.e.S.

Kernforderung: Gleichrang von Wasserentnahmen der Betriebe der Ernéhrungs- und Getrankewirtschaft, inklusive Heilwasser (Art.
31 Abs. 2)

* Abgestimmt mit Adelholzener und Frankenbrunnen sowie Bayerischer Brauerbund, Verein Minchener Brauereien und
Wirtschaftsvereinigung alkoholfreie Getranke

* Einheitliche, abgestimmte Kernforderung fur separate Stellungnahmen:

(2) -  Wasserentnahmen-zum-Zweck-der-dffentlichen- Trinkwasserversorgung-sowie-der-
Versorgung-der-Bevdélkerung,-insbesondere-zur-Herstellung-von-Lebensmitteln-und-
zur- Aufrechterhaltung- der- Gesundheitsversorgung,- haben- Vorrang- vor-
Wasserentnahmen-fir-andere-Zwecke. ff

Minimalziel: Klarstellung in Gesetzesbegriindung fiir Eingrenzung auf Wasser fiir den menschlichen Verzehr
» Bisherige Begrindung stitzt generellen Vorrang der Wasserversorgung (Umweltministerium)
* Intendierte Eingrenzung auf Wasser fur den menschlichen Verzehr muss prazisiert werden (CSU)

* Malnahme: Vorschlag zur Klarstellung in Gesetzesbegrindung fir politische Hintergrundgesprache
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Kernargument: Lebensmittel-Herstellung ist Teil der offentlichen Daseinsvorsorge ypm
durch private Unternehmen — insbesondere in Krisenlagen

Politisch-rechtlich: Lebensmittelherstellung ist Teil der éffentliche Daseinsvorsorge

« Grundlage: Gutachten Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio (Verfassungsrichter a.D.)

« Resilienz: Lebensmittelhersteller stellen Versorgung der Bevélkerung in Krisenlagen sicher

* Bsp. Notversorgung von rd. 3.000 Passagieren am Flughafen Minchen im Oktober 2025

* Recht 1: Lebensmittelherstellung ist ,6ffentliche Daseinsvorsorge in privater Erfiillungsverantwortung”
* Recht 2: Private Gewinnerzielungsabsicht spielt fir Daseinsvorsorge keine Rolle

« Politik: Nationale Wasserstrategie zahlt Lebensmittel- sowie Gesundheitsversorgung zu kritischen Bereichen der
Daseinsvorsorge

» Nachste Schritte: Kontinuierliche Ansprache von Entscheidern in Ministerien und Landtag, enge Abstimmung mit
Adelholzener, Franken Brunnen sowie Bayerischem Brauerbund - Dezember 2025
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V. Fazit + Nachste Schritte



Nachste Schritte: Fortflihrung politischer Gesprache in Bund und Landern y,pm
+ faktenbasierte Aufklarung/Kommunikation

Umgang mit Wasserknappheit auch in den nachsten Jahren im umweltpolitischen Fokus
* Bundes-Leitlinien zum Umgang mit Wasserknappheit werden fortgesetzt
* Nach der Verabschiedung im Bund ist vor der Umsetzung in den Landern (ab 2027)

* Flankierende MalRnahmen im Bund und Landern: Bsp. Wassercent-Harmonisierung; Bayerisches Tiefengrundwasser-Mbl.

Unmittelbare Auswirkung auf Wasserrechtsverfahren der Getrankewirtschaft

« Klarer politischer Wille: Wasserknappheit soll in den Wasserrechtsbescheiden der Nutzer geldst werden

Kommunikation: faktenbasierte Aufklarung bei Entscheidern und in der breiten Offentlichkeit
« Fakten zur Objektivierung der Wasserverfugbarkeit in Deutschland

 Zielgruppe: Entscheider in Politik und Behorden sowie breite Offentlichkeit
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VDM

band Deutscher Mineralbrunnen e.V.

» Gibt es weitere relevante Entwicklungen in den Landern bzw. im
Volizug vor Ort?
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